
Fassung Nürnberg 

Merkblatt zur Hausnumerierung 
im Gewerbepark Nürnberg - Feucht - Wendelstein  

 
 
Das Verbandsgebiet des Zweckverbands Gewerbepark Nürnberg - Feucht - Wendel-
stein liegt in den Gemeindegebieten der Stadt Nürnberg, des Marktes Feucht und 
des Marktes Wendelstein.  
 
Das Grundstück, auf das sich die Zuteilung der Haus nummer bezieht, liegt im 
Gemeindegebiet der Stadt Nürnberg  
 
Diese Belegenheit und nicht die postalische Adresse  ist maßgeblich für eine Viel-
zahl von behördlichen Zuständigkeiten  und eventuell auch für den Gerichtsstand . 
Zur Vermeidung von Missverständnissen ist deshalb im Rechtsverkehr der Unter-
schied zwischen postalischer Adresse und Gemeindezugehörigkeit in Bezug auf Sitz 
des Betriebes oder der Niederlassung deutlich herauszustellen. Dies gilt auch und 
vor allem für die Korrespondenz (z. B. deutliche Angaben im Briefkopf). 
 
Aus der Zugehörigkeit des Grundstücks zur Stadt Nürnberg und Ihrem dort befindli-
chen Betriebssitz ergeben sich für die nachgenannten Angelegenheiten folgende Zu-
ständigkeiten. Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie be-
rücksichtigt nur regelmäßig auftretende Fälle. 
 
Genossenschaftsregister: Amtsgericht Nürnberg 

Handelsregister: Amtsgericht Nürnberg 

Grundbuch: Amtsgericht Nürnberg 

Vollzug der Gewerbeordnung: Stadt Nürnberg 

Zulassung von Kraftfahrzeugen: Stadt Nürnberg 

Vollzug der Bayer. Bauordnung: Stadt Nürnberg 

Zölle und Verbrauchsteuern: Hauptzollamt Nürnberg-Fürth 

 
Grundsätzlich gilt: 
Die mit dem Betrieb Ihres Unternehmens im Gewerbepark Nürnberg - Feucht - Wen-
delstein zusammenhängenden Zuständigkeiten von Gerichten und Behörden richten 
sich nicht nach der postalischen Adresse , sondern nach der Zugehörigkeit Ihres 
Grundstücks zur Stadt Nürnberg. 
 
Bei Fragen bitten wir Kontakt zur Verwaltung des Zweckverbands Gewerbepark 
Nürnberg - Feucht - Wendelstein aufzunehmen. 
Tel.: 09128 / 72 42 - 71 
Fax: 09128 / 72 41 048 
Email: gnf@stadt.nuernberg.de 
 


